
  

 

 

Kantonspolizei Graubünden 
Polizia chantunala dal Grischun  
Polizia cantonale dei Grigioni 

 

 

 
      Tempo 30 Zone  

 
  Begegnungszone 

 

 

 Höchstgeschwindigkeit   30 km/h 
 

 Fahrzeuge haben Vortritt 
 

 Keine Fussgängerstreifen, Ausnahmen bei Schulen 
und Altersheimen möglich 

 

 Fussgänger dürfen die Strasse überall queren, 
sofern weniger als 50 m entfernt keine Fussgän-
gerstreifen sind 

 

 Rechtsvortritt, falls nichts anderes signalisiert 
 

 Parkieren: es gelten die allgemeinen Vorschriften 
 

 Fahrzeugähnliche Geräte (FäG) wie Trottinette, 
Inline-Skates usw.: die Fahrbahn darf benutzt wer-
den, Fussgänger haben gegenüber FäG-Benutzern 
Vortritt  

  

 

 Höchstgeschwindigkeit   20 km/h 
 

 Fussgänger haben Vortritt, Fahrzeuge dürfen nicht 
unnötig behindert werden 

 

 Keine Fussgängerstreifen 
 

 Fussgänger dürfen die ganze Verkehrsfläche 
benutzen 

 
 

 Rechtsvortritt, falls nichts anderes signalisiert 
 

 Parkieren: nur an gekennzeichneten Stellen erlaubt 
 

 Fahrzeugähnliche Geräte (FäG) wie Trottinette, 
Inline-Skates usw.: die Fahrbahn darf benutzt wer-
den, Fussgänger haben gegenüber FäG-Benutzern 
Vortritt  

  

 

 

 … respektieren die erlaubte Höchstgeschwindigkeit  
von  30 km/h 

 

 … fahren besonders vorsichtig und rücksichtsvoll 
 

 … haben als Fahrzeuglenkende Vortritt vor dem 
Fussverkehr 

 

 … zeigen Fairplay, wenn Fussgänger die Strasse 
überqueren wollen 

 

 … achten besonders auf Kinder und ältere Men-
schen 

 

 … reduzieren wenn nötig die Geschwindigkeit und 
halten im Zweifelsfall immer an 

 
 

 

 … respektieren die erlaubte Höchstgeschwindigkeit  
von  20 km/h 

 

 … fahren besonders vorsichtig und rücksichtsvoll 
 

 … haben als Fahrzeuglenkende keinen Vortritt vor 
dem Fussverkehr 

 

 … achten besonders auf spielende Kinder und 
ältere Menschen 

 

  … rechnen mit FäG-Benutzern und halten im 
Zweifelsfall immer an 

 

 … dürfen zu Fuss den ganzen Strassenraum 
benutzen, ohne unnötig Fahrzeuge zu behindern 
und achten auf das Verkehrsgeschehen 

 

  

Gesetzliche Bestimmungen 

Verkehrsteilnehmende …. 

Kantonspolizei Graubünden, Verkehrstechnik, Ringstrasse 2, CH-7000 Chur 


